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Bevor zu meinem Beitrag komme, möchte ich mich ihnen vorstellen: als Pädagoge habe ich einen po-
si�ven Bezug zum Spielen (Playing), da dies im Kontext der menschlichen Entwicklung ein zentrales 
Lernfeld ist. Vor meiner aktuellen Tä�gkeit habe ich eine Computerwerkstat aufgebaut, also mit jun-
gen Menschen nicht nur, aber auch gespielt (Gaming). Zum Glücksspiel (Gambling) habe ich eine ge-
wisse Affinität, die ich allerdings nur im privaten Rahmen auslebe. Aktuell bin ich Hauptamtlich beim 
Landeskriminalamt Baden-Würtemberg in der Kriminalpräven�on beschä�igt und nebenher als 
freier Evaluator tä�g. Zunächst noch eine Analogie zum Unterschied zwischen legi�men und abwei-
chenden Verhalten: 

Weltweit ist es verboten anderen Menschen ins Gesicht schlagen und stellt nach dem deutschen 
Strafgesetzbuch das „Zufügen eines empfindlichen Übels“, also eine Körperverletzung dar (Dejure). 
Außer beide Beteiligte veranstalten dies in einem gesicherten Rahmen und haben vorab ihr Einver-
ständnis zu Regeln und Risiken gegeben – wie beispielsweise beim sportlichen Boxen1. 

Laut dem „Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland“ (Beck) vom 29. 
Oktober 2020 ist das unerlaubte Glückspiel in Deutschland verboten. Außer es handelt sich um 
legales Glücksspiel und es wird dem Entstehen der Glücksspiel- und Wetsucht vorgebeugt, der 
Jugend- und Spielerschutz gewährleistet, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die In-
tegrität des sportlichen Wetbewerbs aufrechterhalten und Folge- und Begleitkriminalität abge-
wehrt (vgl. § 1 GlüStV 2021). 

In beiden Fällen ist der Unterschied zwischen Spiel und stra�arem Verhalten über Regeln und Nor-
men bes�mmt. Die Regeln dienen dem Schutz der Beteiligten – schlimmen Folgen soll vorgebeugt 
werden. Und damit häte ich auch mein drites Fach, die Kriminologie an Bord. 

Gliederung 

Ich nutze diese Analogie zwischen dem Boxen und dem Glückspiel, um in der Folge mit einem weit ver-
breiteten Irrtum aufzuräumen, der lautet: „Prävention lässt sich nicht messen!“. Dazu werde ich zunächst 
auf den aktuellen Stand in der Kriminal- und Suchtprävention eingehen und darstellen, dass sich die Wir-
kung der Prävention nicht nur messen lässt, sondern auch deren Effizienz angegeben werden kann. 

Ich werde dann auf das Mitel eingehen, dass das Verdienst und den Wert (SCRIVEN 1991) von sozialen 
Programmen messen kann und in der Lage ist, poli�sche und unternehmerische Entscheidungen vor-
zubereiten: die Evalua�on. Ich werde dabei nicht allzu �ef in sozialwissenscha�liche Details abgleiten 
– wobei ihnen der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten geläufig sein dür�e. 

Aus dem Vorgetragenen will ich einige Gedanken für die Erörterung im Rahmen der 3. Fachtagung 
„Suchtpräven�on Glücksspiel in der Praxis“ formulieren, bevor ich zu einem Fazit komme. 

 
1 Das Einverständnis bezieht sich aber ausschließlich auf die geltenden Regeln des Boxsports. Wenn ein Boxer, beispielsweise durch 
Doping die Regeln zu seinem Vorteil bricht, kann ein Körperverletzungsdelikt vorliegen (vgl. OBERLANDESGERICHT KÖLN, 2 WS 122/19). 

https://dejure.org/gesetze/StGB/223.html
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FSTVGLUESTV2021%2Fcont%2FSTVGLUESTV2021%2ehtm
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(Kriminal-) Präven�on wirkt! 

Zurück zur anfangs skizzierten These, Präven�on lasse sich nicht messen. Diese These kann zurückge-
wiesen werden, denn in den letzten ca. 50 Jahren wurde eine Vielzahl von Studien veröffentlicht, die 
die Effekte von Präven�on nachweisen können – zusammengefasst auf die Unterscheidung „wirkt vs. 
wirkt nicht“ (SHERMAN ET AL.1998), beziehungsweise differenzierter: 

 was (d.h. welcher Ansatz oder Programm; BEYWL, NIESTROJ 2009) wirkt 
 unter welchen Voraussetzungen (zur Implemen�erung vgl. SAVIGNAC, DUNBAR 2014), 
 wie (z.B. in welchem Kontext, durch welche Mechanismen mit welchem Ergebnis / Outcome; 

PAWSON, TILLEY 1997), 
 wann (d.h. zu welchem Interven�onszeitpunkt [CAPLAN 1964] beziehungsweise welcher Risikover-

dichtung [GORDON 1987]) 
 bei wem (definierte Zielgruppen mit spezifischen Risiko- und Schutzfaktoren in definierten Phä-

nomenen und in bes�mmbaren Se�ngs), 
 wodurch (d.h. mit welchen Bestandteilen des Programms), 
 wie stark (im Sinne einer sta�s�schen Effektstärke oder einer qualita�ven Plausibilität2) und 
 nachhaltig (d.h. nicht nur für den Moment, sondern über längere Zeiträume3). 

Dabei lassen sich Sammlungen für verschiedene Themen- (BZGA 2020) und Handlungsfelder (BÜHLER, THRUL, 
GOMES DE MATOS 2020) angeben, beispielsweise in der Suchtprävention für die Thema�k des Konsums von 
Cannabis in den Handlungsfeldern der Familie, Schule, der Medien, Kommunen sowie der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen. An dem Beispiel wird deutlich, dass sich Risiko- und Schutzfaktoren ver-
ändern können, wenn der Rahmen modifiziert wird: durch die geplante Entkriminalisierung des Can-
nabiskonsums, wird sich die Verfügbarkeit der Substanz, aber auch das darau�in orien�erte Jugend-
schutz-, Präven�ons- und Hilfesystem verändern. Wohin genau bleibt einstweilen abzuwarten… 

Im Bereich der Kriminalpräven�on hat sich eine Systema�sierung nach Sherman entwickelt. Dieser 
unterteilte Präven�onsansätze auf der Basis von wissenscha�lichen Erkenntnissen in die Kategorien: 
„What Works, What doesn’t and What’s Promising“ – eine Tradi�on die durch das Düsseldorfer Gut-
achten (LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2002) nach Deutschland übertrug und den aktuellen Stand über empi-
risch gesicherte Erkenntnisse über kriminalpräven�ve Wirkungen vorstellte. In dieser Tradi�on lassen 
sich evidenzbasierte Ansätze bes�mmen, die ‘auf Herz und Nieren‘ untersucht ihre Wirksamkeit bele-
gen konnten (COESTER 2018). Mitlerweile muss man sich nicht mehr durch dicke Wälzer quälen, sondern 
kann in der „Grünen Liste Präven�on“ (LPR NI; sowie ähnlichen) nach Risiko- und Schutzfaktoren, auf sozi-
ale Kontexte und Programmtyp bezogen, wirkungsüberprü�e Programme recherchieren. 

In manchen Fällen erweisen sich diese „best-practice“ Programme aus verschiedenen Gründen als zu 
spezialisiert, beispielsweise, wenn lokale Konstellationen eine herausgehobene Rolle spielen. Auch hier 
ist es möglich, sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren, beispielsweise, wenn die Becca-
ria Standards (LPR NI 2010) des Landespräventionsrats Niedersachsen genutzt werden. Programmverant-
wortliche werden hier Schritt für Schritt (MEYER, COESTER, MARKS 2010: 84-94) angeleitet, Programme so zu kon-
struieren, dass sie den aktuellen Erkenntnisstand reflektieren und evaluierbar sind. Damit handelt es 
sich im Ergebnis nicht um evidenzbasierte, sondern um evidenzorientierte „good-practice“ Programme. 

In beiden Fällen ist die Effek�vität oder Wirksamkeit (Evalwiki: Wirksamkeit) das Kriterium, das heißt der 
Grad, zu dem ein Programm erwiesenermaßen Wirkungen auslöst, die in seinen Zielen als anzustre-
bend vorgegeben sind. Da der Begriff der Wirksamkeit zentral ist, würde ich gerne eine Differenzie-
rung vornehmen – verzeihen sie mir bite das Fachchinesisch! 

 
2 Als noch überschaubare Einführung: HÄDER 2006. 
3 Vgl. hierzu das „Lebensverlaufsmodell“ nach STOCKMANN, MEYER 2010: 90 FF. 

https://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/information
https://eval-wiki.org/glossar/Kategorie:A_bis_Z
https://eval-wiki.org/glossar/Wirksamkeit_(eines_Programms)
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Die Resultate eines Programms lassen sich zunächst recht offensichtlich an dessen Outputs ablesen: 
von den verteilten Medien über deren Nutzung bis hin zur Zufriedenheit der Zielgruppe damit. Dar-
über hinaus gehen die Outcomes, das heißt intendierte Resultate von Ak�vitäten oder Interven�onen 
des Programms bei Mitgliedern der Zielgruppe beziehungsweise Vorteile für diese. Neben gewünsch-
ten Ergebnissen kann es aber auch nicht-intendierte Resultate geben – also Nebenwirkungen, die je 
nach Programminten�on posi�v oder nega�v bewertet werden können. Über soziale Programme 
werden auch ganze soziale Systeme beeinflusst – Resultate auf dieser systemischen Ebene bezeichnet 
die Fachsprache als Impacts. 

Abbildung 1: Resultatetreppe nach UNIVATION 

 

Mit diesen Begrifflichkeiten lässt sich eine Resultatetreppe abzeichnen, die Präven�onsprogramme 
nehmen müssen, um ihre Effek�vität – bis zu einer gewünschten Stufe – zu belegen. 

Wenn eine Schule beispielsweise gegen Mobbing vorgehen will, braucht sie ein gut konstruiertes, 
auf wissenscha�lichen Ergebnissen au�auendes und am besten evaluiertes Präven�onspro-
gramm. Sie muss das Programm allerdings zunächst wie geplant umsetzen und die Schülerinnen 
und Schüler mit den Botscha�en des Programms erreichen. Diese müssen die Angebote akzep�e-
ren, ihr Wissen, beispielsweise um die Folgen von Mobbing ergänzen, ihre Einstellungen reflek�e-
ren, entsprechende Werte übernehmen sowie Fähigkeiten zur gewal�reien Konfliktregula�on 
übernehmen. Dann besteht eine gute Chance, dass sie die Lernfortschrite in individuelles Verhal-
ten überführen. Die Lebenslage der Klassenmitglieder verändert sich und Bullies finden andere 
Wege, Status zu erreichen. Nach einiger Zeit verändert sich so das Klassen- und mitelfris�g das 
Schulklima und trägt zu einer friedlicheren Gesellscha� bei. 

Mit dem Kriterium der Wirksamkeit kommt man zum nächsten Schrit: der Effizienz, das heißt zum 
Verhältnis, in dem Aufwendungen und Resultate eines Programms zueinanderstehen (MCDAVID, HUSE, 

HAWTHORN 2018). Ein Programm wird als effizient bezeichnet, wenn die Programmleistungen die Kosten 
übersteigen beziehungsweise wenn ein Programm gegenüber einem anderen eine bessere Kosten-
Leistungs-Rela�on aufweist. 

Hierzu eine Geschichte – die des Washington State Ins�tute for Public Policy (WSIPP) – das seit 40 Jah-
ren Kosten-Nutzen-Analysen für die öffentliche Hand in Bereichen wie Kinderschutz, Bildung, Gesund-
heitsversorgung aber auch zum Umgang mit Straffälligkeit durchführt. Das Ins�tut sammelt zunächst 
Evalua�onsberichte über soziale Programme und unterscheidet dabei nach den Gütekriterien der Stu-
dien. Je verlässlicher die Studie und je höher die gemessene Effektstärke ist, desto eher kommt das 
Programm für eine gute Bewertung infrage (WSIPP 2020). 

https://univation.org/programmbaum
https://www.wsipp.wa.gov/
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Abbildung 2: WSIPP Entscheidungsbaum 

 

Daraufhin wird der „Return on Investment“ berechnet, das heißt das Verhältnis von finanziellen Auf-
wänden und den Erträgen, die der öffentlichen Hand, aber auch Dritten entstehen (vgl. zum Glücksspielkon-
text BLANK ET AL. 2021). Schließlich wird die Zuverlässigkeit der Investition überprüft, sodass am Ende wir-
kungsvolle Programme ablesbar sind, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen größeren Nutzen haben 
als sie Kosten verursachen. Hierzu ein konkretes Beispiel: die angegebene Grafik zeigt im Staat Washing-
ton verfügbare Programme, die sich auf die Prävention des Substanzmissbrauchs beziehen (WSIPP 2012). 

Abbildung 3: WSIPP-Aufstellung von Kosten und Nutzen von Programmen: Beispiel Substanzmissbrauch 

 

Während das unterste „Project ALERT“ zwar Kosten verursachte, aber nur sehr geringe Nutzen er-
brachte, dreht sich das Verhältnis beim „Project STAR“ um: mit einem Risiko von 71% werden (gering-
fügig) höhere Erträge erbracht, als Kosten aufgewendet wurden. Am oberen Ende der Skala stehen 
Mo�va�onssteigerungstherapieformen, die mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit und einem Einsatz 
von je $ 206 je Teilnehmenden einen Ertrag von $ 8.957 (Alkoholabusus) beziehungsweise $ 7.743 
(Niko�nabusus) erbringen. Doch nicht nur teure Projekte erzielen gute Ergebnisse: das Projekt „Towa-
rds No Drug Abuse“ kostete nur $ 14 je Teilnehmenden, erbrachte aber einen Ertrag von $ 109. 
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Auch wenn ökonomische Argumente anders gelagert sind als moralische, so erzielen erstgenannte bei 
Entscheidungsträgern große Aufmerksamkeit: bis Anfang der 2010er Jahre konnte der gezielte Mitte-
leinsatz in effektive und effiziente Kriminalpräventionsmaßnahmen dem Staat Washington in einer Di-
mension Geld einsparen, die es ansonsten gekostet hätte, eine Justizvollzugsanstalt zu bauen. Die Prä-
vention hatte also nicht nur Straffälligkeit verhindert, sondern darüber hinaus auch noch Geld gespart. 

Vor dem Zwischenfazit noch einen Satz zur Frage, ob Verhaltes- oder Verhältnispräven�on zielführen-
der sei. Der zweite Periodische Sicherheitsbericht der Bundesregierung (BMI, BMJ 2006: 667) unterschied 
täter-, opfer- und situa�onsbezogene Maßnahmen sowie zwischen primären/universellen, sekundä-
ren/selek�ven und ter�ären/indizierten Ansätzen, woraus sich folgendes Schema ableitet: 

Abbildung 4: Präven�onssystema�k des 2. PSB 

 

Schon damals zeichnete sich ein Konsens ab, dass sich personenbezogene (verhaltenspräven�ve) und 
situa�onsbezogene (verhältnispräven�ve) Maßnahmen ergänzen – am prak�schen Beispiel: 

Die beste Alarmanlage hil� nicht gegen Einbrecher, wenn die Besitzer das Fenster offenlassen. Bei 
einer massiven (verhältnisorien�erten) Bekämpfung des Drogenhandels und einem weiterhin be-
stehenden Abnehmermarkt – wenn die (verhaltensorien�erte) Mo�va�on, Drogen zu nehmen un-
gebrochen wäre – ergeben sich allerhöchstens Arbeitsfelder für die organisierte Kriminalität. 

In beiden Fällen kann es zu Verdrängungseffekten kommen, da soziale Systeme dynamisch auf Verände-
rungen der Verhältnisse und des Verhaltens reagieren. Daher hat sich in den allermeisten Fällen die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass eine gut abgestimmte, aufeinander bezogene Verhaltens- und Verhältnisprä-
vention, am besten nicht punktuell, sondern möglichst flächig eingesetzt, bessere Ergebnisse erzielt. 

Zwischenfazit: das Kausalitätsproblem der Präven�on – ist keines! 

Ich bin bei der häufig gehörten Aussage gestartet, „Präven�on lasse sich nicht messen!“. Die Aussage 
geht von der Annahme aus, dass man nicht sicher sagen könne, dass die Präven�onsmaßnahme für 
die Veränderung der Situa�on verantwortlich sei. Vielleicht hat die Präven�on die Situa�on verbes-
sert, vielleicht war sie wirkungslos und die Situa�on hat sich aus anderen Gründen verbessert. Viel-
leicht war sie sogar wirksam, aber andere Faktoren haben zugenommen, sodass nach der Präven�on 
dasselbe Problem vorliegt wie vorher – ohne die Präven�on häte es aber massiv zugenommen. Das 
heißt, es gibt ein Problem der kausalen Zurechnung von S�mulus und Response, da das gesamtgesell-
scha�liche ‘Versuchssystem‘ wesentlich komplexer ist als ein Labor. Ich habe der Hypothese allerdings 
widersprochen: es ist nicht unmöglich, präven�ve Effekte zu messen, es ist nur etwas schwieriger, als 
die Zutaten für einen Kuchen abzuwiegen. Mit sozialwissenscha�lichen Methoden lässt sich die Wirk-
samkeit und sogar die Rentabilität der Präven�on bes�mmen. Gut gemachte Präven�on verbessert 
soziale Situa�onen und verhindert gesamtgesellscha�liche wie individuelle Kosten! 
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Evalua�on hil�! 

Bevor ich den wissenscha�lichen Faden wieder aufgreife: Wissen sie, was die erste Evalua�on war, 
die auf diesem Planeten durchgeführt wurde? Laut der biblischen Schöpfungsgeschichte (1. Mose 1,1-
2,4) wurde die durch Got am sechsten Tag durchgeführt „Und Got sah an alles, was er gemacht 
hate, und siehe, es war sehr gut.“ (LUTHERBIBEL)4. 

Während Got alles bereits weiß und im Alltag Evalua�on häufig bedeutet, dass „irgendetwas, wird 
von irgendjemandem, nach irgendwelchen Kriterien, in irgendeiner Weise bewertet wird“ (KROMREY 

2001) ist die wissenscha�liche Evalua�on (STOCKMANN/MEYER 2010: 66) präziser definiert. Sie zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie 

1) auf einen klar definierten Gegenstand bezogen ist, 
2) für die Informa�onsgewinnung objek�vierende empirische Methoden nutzt, 
3) die Bewertung anhand spezifischer, fest- und offengelegter Kriterien tri�, 
4) systema�sch vergleichende Verfahren nutzt, 
5) in der Regel von besonders befähigten Personen durchgeführt wird und 
6) das Ziel hat, gegenstandsbezogene Entscheidungen zu treffen oder vorzubereiten. 

Mit den Defini�onen ist eine mögliche sprachliche Verwirrung angedeutet: Evalua�onsstudien offen-
baren erst auf den zweiten Blick, ob sie eher einer landläufigen Evalua�onsdefini�on entsprechen, 
sich der wissenscha�lichen annähern oder den einschlägigen Standards für Evalua�on der Gesell-
scha� für Evalua�on – DeGEval e.V. (2016) entsprechen. Für die meisten Nutzungszwecke ist die Unter-
scheidung nachrangig, da viele Nutzende – beispielsweise auch (Aufsichts-) Behörden – hierauf kei-
nen besonderen Wert legen. 

Abbildung 5: Selbst- und Fremdevalua�on (vgl. MERCHEL, 2010) 

 

Ob die Studie jedoch als Selbstevalua�on – hier ist Programmanbieterin und Evaluatorin dieselbe Or-
ganisa�on – oder als Fremdevalua�on, im besten Fall von einer glaubwürdigen Person oder Organisa-
�on durchgeführt wurde, hat jedoch für die Nutzung ihrer Ergebnisse entscheidende Auswirkungen: 

Im Landtag des Landes NRW wurde immer wieder durch die Opposition bezweifelt, dass ein Aussteiger-
programm für Rechtsextremisten vom Landesamt für Verfassungsschutz durchgeführt werden könne. 
Nach einer großen Anzahl von Landtagsanfragen beau�ragte das Innenministerium NRW bundes-
weit bekannte Forscher, die nicht als einsei�ge Freunde des Verfassungsschutzes bekannt waren, 

 
4 Einer Anekdote folgend (BEYWL 2001: 151), fragte Ihn sein Erzengel darauf: Welche Kriterien legst Du Deinem Urteil zu-
grunde? Hast Du die Geschöpfe, die Du geschaffen hast an der Festlegung dieser Kriterien beteiligt? Welche Daten hast Du 
herangezogen, um Deine Schlussfolgerung zu begründen? Wie sind die Daten zustande gekommen? Sind Deine Erhebungs-
instrumente gül�g und zuverlässig? Got aber ging zur Ruhe und verbrachte grübelnd eine unruhige Nacht. Früh am Morgen 
rief er seinen Erzengel zu sich und sprach: „Fahr zur Hölle Luzifer!“ 
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mit einer externen Evalua�onsstudie. Der Verfassungsschutz gewährte den Forschenden einen un-
gehinderten Einblick in deren Arbeit und erbat eine ehrliche Bewertung. 
Der abschließende Bericht (MÖLLER, ET AL. 2015) stellte heraus, dass einige Probleme bestünden, die 
zum Beispiel durch die Koopera�on mit einem zivilgesellscha�lichen Projekt produk�v angegan-
gen würden. Für den Kern der Arbeit ates�erte die Evalua�on dem Landesamt für Verfassungs-
schutz jedoch eine sehr gute Arbeit zu leisten. 
Nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts verstummte die Kri�k der Opposi�on. 
Die Studie ist auf der Website der Innenministerkonferenz eingestellt und leistete einen Beitrag 
zur Etablierung der Aussteigerprogramme für gewaltbereite Islamisten (IMK 2016: 6) – auch in Trä-
gerscha� von Sicherheitsbehörden – auch in NRW. 

Die skizzierte Studie bewertete die programminternen Prozesse, die zugrundeliegenden Strukturen 
und die erzielten Ergebnisse. Zwischen den Au�raggebern und der Forschergruppe war vereinbart, 
dass neben summativen Ergebnissen, die die Wirkung des Programms bewerten, auch formative5 
Hinweise zur Op�mierung von Strukturen und Prozessen abgegeben werden sollten – was bei ortho-
doxer Betrachtung und in den Grundlagenwissenscha�en eher nicht üblich ist. 

Abbildung 6: Funk�onen einer Evalua�on (STOCKMANN, MEYER 2010:73) 

 

Damit sind die Funktionen einer Evalua�on angesprochen, die zu Beginn zwischen der Anbieter- und 
Au�raggeberseite abges�mmt werden sollten. Eine Evalua�on sollte einen Schwerpunkt auf einem 
oder auf zwei Polen haben, da das gleichzei�ge Verfolgen von sehr unterschiedlichen Funk�onen und 
damit Fragestellungen den Aufwand erheblich vergrößert. Liegt der Schwerpunkt auf der Erkenntnis, 
wird gezielt in die Richtung gefragt, über die man bislang noch zu wenige Informa�onen und Wissen 
hate. Bei der Entwicklung stehen strukturelle oder prozessuale Innova�onen im Vordergrund. Liegt 
das vorrangige Interesse auf der Kontrolle, besteht ein Bild davon, wie Strukturen und Prozesse einen 
Beitrag zur Erreichung der Ergebnisse leisten sollten, man würde es aber gerne genauer wissen. 
Schließlich liefert der Schwerpunkt auf der Legitimation ein Ergebnis, das (hoffentlich) in der Lage ist, 
den inves�erten Aufwand zu rech�er�gen. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Grundlagenforschung und der Evalua�on liegt darin be-
gründet, dass die Grundlagenforschung einen starken Fokus auf qualita�v hochwer�ge Ergebnisse 
hat. Falls ihnen das ‘Goldene Dreieck des Projektmanagements‘ geläufig ist – wonach Zeit-, Ressour-
cen- und Qualitätsziele in einem aufeinander bezogenen Verhältnis stehen – wird klar, dass die 
Grundlagenforschung zuweilen mit Zeitzielen in Konflikt gerät oder im Endbericht weiterer For-
schungsbedarf (d. h. ein Ressourcenziel) umrissen wird. Die Evalua�on ist gleichsam die kleine, etwas 
kompromissoffenere, aber sehr pragma�sche Schwester der Grundlagenforschung. 

 
5 Zu den beiden Begriffen der Merksatz: „when the chef tastes he soup, it’s forma�ve evalua�on, and when the guest tastes 
the soup, it’s summa�ve evalua�on” (STAKE 2004: 17). 
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Die Qualitätsansprüche sind dieselben, die Evalua�on sucht aber eher nach Lösungen, um rechtzei�g 
zum Entscheidungstermin belastbare Ergebnisse vorlegen zu können und trotzdem möglichst viele 
Beteiligte und Betroffene einzubeziehen. Bei ihr stehen die vier Anforderungen: Nützlichkeit, Durch-
führbarkeit, Fairness, Genauigkeit in einem Spannungsverhältnis und es werden konstruk�ve, tragfä-
hige Kompromisse gesucht. 

Abbildung 7: Par�zipa�ver Evalua�onsansatz (vgl. Stockmann, Meyer 2010: 189) 

 

Für Au�raggebende bedeutet dies, dass sie bei der Design-Entwicklung und der Verwertung in enger 
Absprache mit den Evaluierenden stehen. Insider- und Methodenwissen helfen hierbei, einen zielstre-
bigen Weg zur Erreichung der Erkenntnisse für die Evalua�on zu finden und die anschließende Ver-
wertung der Ergebnisse auf die rich�gen Gleise zu setzen. Allein in der Phase der Datenerhebung- 
und Analyse haben Forschende das Primat. Wäre dem nicht so, könnten die Ergebnisse als Gefälligkei-
ten oder milde Urteile disqualifiziert werden. Ein wenig Spannung bleibt also erhalten. 

Es lässt sich erkennen, dass hinter dieser Idee ein anderes Public-Management-Verständnis steht: Im 
klassischen Verständnis steuerte der Staat über die Ausgabe von Ressourcen die Erledigung von Aufga-
ben (gleiches gilt für den privaten Bereich, der dies allerdings bereits etwas früher änderte). Nach der 
Input-Steuerung folgte die Output-Steuerung. Diejenigen, die den Begriff der „Neuen Steuerungsinstru-
mente“ noch kennen, erinnern sich daran. Staatliche Ressourcen wurden unter der Maßgabe vergeben, 
dass definierte Produkte produziert oder umgesetzt werden sollten. Doch auch an dieser Steuerungs-
maxime entzündete sich Kritik, da die Nutzenden der Leistung tendenziell aus dem Blick gerieten. 

Meines Wissens ist Österreich der Staat in Miteleuropa, der die Outcome-Orien�erung am gründ-
lichsten im Public Management umgesetzt hat. Dabei werden in Abs�mmung mit den Ressorts, aber 
auch Betroffenen, Ziele definiert, die staatliches Handeln erreichen soll. Staatlich Akteure erhalten in 
der Folge die Aufgabe, das Erreichen der Ziele bei Beteiligten und Betroffenen zu erfassen und ihre 
Strukturen und Prozesse so zu op�mieren, dass die Zielerreichung wahrscheinlicher wird. Hierbei 
spielt Monitoring und Evaluation eine zentrale Rolle, sowie die Praxis Gesetze und Verordnungen mit 
einer terminierten Pflicht zur Evalua�on und gegebenenfalls Neuformulierung zu erlassen. 
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Abbildung 8: Outcome Steuerung (vgl. BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH 2011) 

 

Für den Bereich der Präven�on würde die Outcome-Steuerung bedeuten, dass sie auf die Erreichung 
der vereinbarten Ziele bei Beteiligten und Betroffenen verpflichtet wäre. Bei der Output-Steuerung 
war sie – überspitzt formuliert – nur aufgefordert ein gewisses Quantum an Ak�vitäten umzusetzen, 
bei der Input-Steuerung hate sie einen finanziellen Betrag erhalten und konnte damit Ak�vitäten fi-
nanzieren. Die in § 7 der BUNDESHAUSHALTSORDNUNG festgelegten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit werden so ausgelegt, dass nicht das billigste Angebot ausgewählt wird, sondern das effi-
zienteste. Der Outcome beziehungsweise die Wirkung von Maßnahmen steht im Vordergrund. 

Bevor ich auf die Anwendung des Vorgetragenen im Bereich des Glücksspiels komme, würde ich 
gerne eine Lanze für den Gedanken der Fairness brechen, der in den Standards der Gesellscha� für 
Evalua�on enthalten ist. Die Maxime verpflichtet unter anderem darauf, einzelne Teilzielgruppen als 
Stakeholder, das heißt Beteiligte und Betroffene anzusehen und deren Interessen und Bedarfe zu be-
rücksich�gen sowie sie par�zipa�v einzubeziehen. 

Das ist in Kontexten der Präven�on von besonderer Bedeutung, da wir dort das sogenannte Präventi-
onsparadox sehen (FRANZKOWIAK 2022). Einerseits ergeben breit angelegte Präven�onsmaßnahmen nicht 
immer einen spürbaren Nutzen für einzelne Menschen. Andererseits bringen präven�ve Interven�o-
nen, die einer kleinen Risikogruppe von hohem Nutzen sind, für große Gruppen oder Bevölke-
rungsteile geringe bis gar keine posi�ven, womöglich sogar nega�ve Effekte. Wenn sie wollen, können 
sie hierfür Anekdoten und Belege im Bereich der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen betrachten – 
oder aber präven�ven Maßnahmen der Suchtpräven�on im Kontext des Glücksspiels. 

Zwischenfazit: Evalua�on als Mitel der Wirkungsorien�erung 

Evalua�on ist in der Lage, nützliche, faire und genaue Ergebnisse zu erzielen und trotzdem ein durch-
führbares Unterfangen zu bleiben, das Entscheidungen eine verlässliche Datengrundlage liefert. Sie 
kann Erkenntnisse liefern, die die Steuerung sozialer Unternehmungen auf deren Wirkung fokussiert 
und damit den Beteiligten und Betroffenen eine S�mme gibt. Dies erscheint insbesondere in präven-
�ven Kontexten notwendig, wenn große Teile der Bevölkerung Maßnahmen mitragen müssen, die 
vor allem kleinen Teilgruppen einen großen Nutzen bringen. Die wissenscha�liche Fundierung kann 
ein entscheidender Punkt sein, Verantwortliche für Ressourcen und Rahmenbedingungen von der 
Wirksamkeit der eigenen Angebote zu überzeugen. 
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Evalua�on von präven�ven Maßnahmen zur Vorbeugung nega�ver Begleiterscheinungen des lega-
len Glückspiels 

Ich komme auf meine anfänglich angedeutete Analogie zwischen dem Boxsport und dem legalen 
Glücksspiel zurück. In beiden Fällen war der legale Status an die Einhaltung von Regeln und die Ver-
meidung von unerwünschten Folgen verbunden. Im Bereich des Glücksspielstaatsvertrag ist die Er-
laubnis von Vermeidungszielen abhängig, die im § 1 GlüStV 2021 definiert sind6. 

Einige der aufgeführten Vermeidungsziele können wahrscheinlich nur durch einen beständigen Repres-
sions- und Kontrolldruck erzielt werden – wie beispielsweise die Bekämpfung von Schwarzmärkten, die 
ordnungsgemäßen Durchführung von Glücksspielen, oder die Überprüfung der Integrität des sportli-
chen Wettbewerbs. Diese Vermeidungsziele sehe ich, nicht ausschließlich, aber zuvorderst, durch re-
pressive Maßnahmen erreichbar, die gegebenenfalls durch präventive Aktivitäten gerahmt werden kön-
nen (Hinweise auf effek�ve Maßnahmen siehe: KALKE, HAYER 2018; WILLIAMS, SIMPSON 2007; WILLIAMS, WEST, SIMPSON 2012). 
Die Nutzerinnen und Nutzer von Schwarzmärkten können kaum durch Betreiberinnen und Betreiber 
legaler Glückspielangebote präven�v erreicht werden. Die Erinnerung an die ordnungsgemäße Durch-
führung von Glücksspielen und die Integrität des sportlichen Wetbewerbs – beispielsweise über aus-
gehängte Plakate – könnte einen notwendigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Normen leisten. 
Hinreichend wird die Maßnahme aber erst durch die Androhung und den Vollzug von Konsequenzen. 

Die ste�ge Erinnerung an die Möglichkeiten des Missbrauchs könnte aber, hypothe�sch gesprochen, 
Einzelne auf diese Op�on aufmerksam machen und das Gegenteil des intendierten bewirken: 

Aversive Wirkungen der Präven�on wurden bereits mehrfach beobachtet –ein Beispiel (THRUL, BÜH-

LER, HERTH 2014): Mit dem Ziel der Suchtpräven�on erhielten mehrere Parallelklassen eine präven�ve 
Unterweisung. Ein Teil der Klassen erhielt zusätzlich die Möglichkeit eine Lungenklinik zu besuchen 
und einer endoskopisch durchgeführten En�ernung eines Lungenkarzinoms via Projek�on beizu-
wohnen. Die direkten Ergebnisse waren drama�sch: beeindruckt von den Bildern versicherten die 
jungen Menschen, niemals Rauchen zu wollen! Die Lehrenden waren ebenso wie die Eltern zu-
�efst beeindruckt von den Effekten. 
Bei einer Wiederholungsbefragung, stellte sich allerdings heraus, dass der Anteil der Rauchenden in 
der Behandlungsgruppe, die der Operation folgen konnten, größer war als in der Kontrollgruppe. 

 
6 Es ist nicht Thema des Beitrags, aber auffällig, dass vereinfachte Möglichkeiten für Privatpersonen, auch in hoher Frequenz 
an der Börse zu spekulieren, eine gewisse Ähnlichkeit zum Modus des Glücksspiels aufweist, aber kaum einer Regulierung 
unterliegt (vgl. MOSENHAUER, NEWALL, WALASEK 2021; WEIDNER 2022). 

„Ziele des Staatsvertrages sind gleichrangig 

1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wetsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame 
Suchtbekämpfung zu schaffen, 

2. durch ein begrenztes, eine geeignete Alterna�ve zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielan-
gebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Ent-
wicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken, 

3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 

4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machen-
scha�en geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden und 

5. Gefahren für die Integrität des sportlichen Wetbewerbs beim Veranstalten und Vermiteln von Sportweten 
vorzubeugen. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind differenzierte Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen vorgesehen, 
um deren spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipula�ons- und Kriminalitätsgefährdungspoten�alen Rechnung zu 
tragen.“ (Hervorhebungen: FB) 
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Hier scheinen mehrere psychologische Effekte am Werk gewesen zu sein: die Verdrängung der ne-
ga�ven Konsequenz für sich selbst, die intensive Beschä�igung mit dem Thema ‘Rauchen‘, die Un-
möglichkeit, gezielt nicht an etwas zu denken und gegebenenfalls weitere. 

Zu den Risiken der angedeuteten Folge- und Begleitkriminalität des Glücksspiels: mehrere Studien 
verweisen darauf, dass vorliegende Risiko- und mangelha� entwickelte Schutzfaktoren zu abweichen-
dem Verhalten und problema�schen beziehungsweise pathologischem Glücksspielverhalten führen 
können (BLASZCZYNSKI, NOWER 2002; PASTWA-WOJCIECHOWSKA 2011; KRYSZAJTYS, MATHESON, 2017; RAMANAUSKAS, 2020). Wenn 
beispielsweise bei Inha�ierten mit problema�schem Spielverhalten diejenigen ausgeschlossen wer-
den, die im Zusammenhang mit ihrem Glücksspielverhalten inha�iert sind, kommt man nahe an die 
Inzidenz der Gesamtbevölkerung (ZURHOLD, VERTHEIN, KALKE 2013). 
Auch ohne �efe Kenntnis der Studienlandscha� erscheint eine Koinzidenz oder Komorbidität wahr-
scheinlicher als der kausale Schuss, das Spielverhalten sei verantwortlich für das deviante und delin-
quente Verhalten. Die im Glücksspielstaatsvertrag aufgeführten vorbeugenden Maßnahmen (zum 
Beispiel das Sozialkonzept nach den §§ 6 ff. oder die Spielersperrsysteme nach den §§ 8 ff.) scheinen 
zielführend. Die Wirksamkeit auf bundesdeutscher, anbieterbezogener oder regionaler Ebene wird 
sicher noch untersucht werden (vgl. hierzu: HAYER ET AL.2022). 

Über die Prävalenz der Glückspiel- und Wettsucht, eingedenk der unterschiedlichen Ausprägungen 
und Erfassungen nach ICD-11 (WHO) und DSM-5 (APA) zu referieren, wäre Eulen nach Athen tragen: sie 
kennen die Zahlen auf der Website der Gemeinsamen Glückspielbehörde der Länder (GGL) und den 
Glückspiel-Survey der BZgA (BANZ 2019). Auch hier exis�eren Maßnahmen der selek�ven und indizier-
ten Präven�on sowie Vermitlungsstellen und Hilfeangebote (vgl. LANDESKOORDINIERUNGSSTELLEN GLÜCKSPIELSUCHT). 
Eine Bewertung einzelner Angebote oder des Gesamtsystems ist weder mein Thema, noch wäre ich 
hierzu in der Lage (vgl. hierzu BRAUN 2011). Ich hate nur weiter oben darauf hingedeutet, dass die Diskus-
sion über Verhältnis- versus Verhaltenspräven�on (vgl. auch ARMSTRONG ET AL. 2020) weniger entscheidend 
sei als die Fokussierung auf effek�ve und effiziente Präven�on. Meine Vermutung wäre, dass das Zu-
sammenspiel beider Ansätze besser in der Lage wäre, das Ziel zu erreichen, als einsei�ge Zugänge. 

Ähnliches gilt für den Jugend- und Spielerschutz. Bei der Durchsicht der Kommentierungen fielen vor 
allem die durch den Glücksspielstaatsvertrag neu geschaffene, bundesweiten online-Geschäftsfelder 
auf. Die Expertinnen und Experten merkten an, dass die Risikofaktoren einer 24/7 Verfügbarkeit, die 
schnelle Entscheidungsfrequenzen sowie die audiovisuellen Reize für ein risikoreiches Feld sprächen. 
Zudem wurde angemerkt, dass Schutzmechanismen im digitalen Umfeld in der Vergangenheit häufig 
nicht die Erwartungen erfüllt hätten. Die Kritik erscheint mir nachvollziehbar, zumal die Möglichkeiten, 
die eigene Identität zu verschleiern und trotz Internetsperren Angebote via VPN zu nutzen, nicht mehr 
Spezialwissen von Nerds ist. Aktuell erhalten wir Informationen aus Iran und Russland – trotz gezielter 
Sperren der jeweiligen Regierung. Und jede Altersverifikation ist besser als die der online-Pornografie! 
Die Entwicklungen in diesem Geschä�sfeld werden mit einiger Sicherheit durch die kri�sche Öffent-
lichkeit verfolgt und bieten ein Feld für innova�ve Präven�onsansätze. Hier steht die Präven�on von 
Glückspiel- und Wetsucht allerdings nicht allein: auch die Präven�on von Mediengefahren und ande-
rer, durch online-Welten geförderte Gefahren (wie ‘Gaming Disorder‘), ist ein Entwicklungsfeld (YEN ET 

AL. 2022; BORGES ET AL. 2021; DHS, FV MEDIENABHÄNGIGKEIT 2020; BYRNE ET AL. 2005). 

Wieder auf die Haben-Seite: ich hate die Gelegenheit, ein Konzept eines Anbieters von Maßnahmen 
zur Förderung des Spielerschutzes einzusehen (ZELTNER 2022) und bin überzeugt, dass auch andere An-
bieter über geeignete Konzepte verfügen. Einige scheinen sogar evaluiert zu sein. Vielleicht habe ich 
nicht gründlich genug recherchiert, aber nur wenige dieser Evalua�onsberichte schienen veröffent-
licht zu sein – was wiederum ein Mitel wäre, eine bessere Wirkung zu erzielen. 
Eine Veröffentlichung würde ich weniger als ein defensives „Sich-gegen-Kri�k-Verteidigen“ ansehen, 
sondern eher als ein Zeichen des selbstbewussten Umgangs und des Glaubens an die eigenen 

https://icd.who.int/dev11/f/en#/http%3A%2F%2Fid.who.int%2Ficd%2Fentity%2F1041487064
https://www.psychiatry.org/patients-families/gambling-disorder/what-is-gambling-disorder
https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/praeventionspielerschutz/gluecksspielsucht
https://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/
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Beiträge – selbst wenn in dem Bericht Kri�k geäußert wird, die man in der Folge angeht. Ich sehe eine 
veröffentlichte Evalua�on als Marketing für die Leistungsfähigkeit der Präven�on und das Leitbild des 
„Verantwortlichen Spielers“ an. 

In den Feldern, in denen noch keine Evalua�onen vorliegen, würde ich anraten, dies im Sinne einer 
Risikobetrachtung anzugehen. Letztlich dienen verbesserte Maßnahmen den Risikogruppen der prob-
lema�sch und pathologisch Spielenden (PREMPER, SOBOTTKA 2014), andererseits aber auch den Anbietern 
von Glücksspielen. 

Hierzu ein letztes Beispiel: Bei der Erstellung einer polizeiinternen Compliance-Kampagne der POLI-

ZEI BADEN-WÜRTTEMBERG wurde die Frage disku�ert, ob die Videospots, die rassis�sches, sexis�sches 
oder in anderer Weise nicht-regelkonformes Verhalten von Polizeivollzugsbeam�nnen und -beam-
ten darstellten, direkt auf Youtube eingestellt werden sollten. Es wurden Bedenken geäußert, da-
mit würde die Polizei zugeben, dass es solche Probleme gäbe. Ich sah eher das Problem, dass die 
Videos recht direkt aus dem internen Bereich ins Internet leaken könnten und verfasste – um Kri�-
ker zu überzeugen – eine gefakte Reportage einer eher linksorien�erten Berliner Tageszeitung. 
Das Risiko der ‘Entarnung‘ wurde alsbald als größer eingeschätzt als der selbstbewusste Umgang 
mit internen Problemen, die es nachvollziehbarerweise in jeder größeren Firma gibt. 

Sollte das Geschä�sfeld der legalisierten online-Glücksspiele ein Risikopoten�al aufweisen, wäre eine 
ähnlich gelagerte inves�ga�ve Reportage über Schlupflöcher und Gefährdungen wahrscheinlich das 
größere Risiko für das Geschä�sfeld als der proak�ve Zugang, da so ein Imageschaden geringer aus-
fallen würde. Ich bin nicht im Bilde, ob eine Risikobetrachtung (beispielsweise nach der DIN ISO EN 

31010:2009 - RISIKOMANAGEMENT) bereits ini�iert wurde, hielte dies allerdings für eine gute Idee. 

Gut gemachte und evaluierte Präven�on ist effek�v, effizient und wirkt nachhal�g 

Ich habe ausgeführt, dass präven�ve Ansätze messbar Erfolge erbringen, wenn sie gut konstruiert 
und durchgeführt sind. Zudem habe ich unterstrichen, dass Evalua�on einem sozialen System hil�, 
sich zu verbessern. Vielen dür�e der Demingkreis (DEMING 1982) der Qualitätssicherung geläufig sein, 
dessen vier Sta�onen „Plan – Do – Check – Act“ lauten. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess, 
gerne auch unter Beteiligung der Öffentlichkeit, scha� Transparenz und diese scha� Vertrauen. 

Mir geht es hier nicht nur um die Präven�on oder die Evalua�on, sondern ich sehe die Chancen bei-
der Ansätze, einen Beitrag zur Erreichung der Inten�onen des Glücksspielstaatsvertrages zu leisten 
und en passant Anbietern ein nachhal�ges Geschä�smodell und für alle Beteiligten ein sicheres Spiel-
vergnügen zu ermöglichen. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 
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